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Selbstzerstörung inbegriffen

Die EU und die Türkei dürfen einander nicht überfordern / Wo das "Wir-Gefühl" endet, beginnt die Überdehnung der Union / Drohende Rückentwicklung zur Freihandelszone

Die Fronten klären sich: Schröder ist für, Merkel gegen den EU-Beitritt der Türkei. Doch die öffentliche Debatte hat erst begonnen. Es steht viel auf dem Spiel. Die FR hat daher zwei führende deutsche Intellektuelle um Ortsbestimmung gebeten: Heute plädiert Heinrich A. Winkler gegen, nächsten Montag Herfried Münkler für den Beitritt.
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Eine Legende geht um in Europa. Die Entscheidung über die Aufnahme der Türkei in die Europäische Union, so lesen und hören wir, falle nicht mit dem Beschluss, Beitrittsverhandlungen aufzunehmen, sondern erst nach vielen Jahren, vielleicht gar Jahrzehnten, wenn die Verhandlungen zu Ende gehen. Das ist falsch. In den Verhandlungen wird nicht mehr über das "Ob", sondern nur noch über das "Wie" der Mitgliedschaft gesprochen. Die grundsätzliche Entscheidung für die Aufnahme der Türkei fällt in dem Augenblick, wo die EU sich zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen entschließt.

Der Europäische Rat hat sich zweimal einem selbstverschuldeten Zugzwang ausgesetzt: Im Dezember 1999, als er auf dem Gipfel von Helsinki unter dem massiven Druck Washingtons der Türkei den Kandidatenstatus verlieh, und drei Jahre später, im Dezember 2002, als er in Kopenhagen dem Drängen der Türkei nachgab und sich auf eine Entscheidung über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen im Dezember 2004 festlegte. Um mit Verhandlungen beginnen zu können, muss die EU die Kopenhagener Kriterien von 1993 für erfüllt erklären. Diese verlangen unter anderem, dass der Beitrittskandidat "eine institutionelle Stabilität als Garantie für demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, für die Wahrung der Menschenrechte sowie Achtung und den Schutz von Menschenrechten verwirklicht" hat. Das Bewerberland muss des weiteren über eine funktionsfähige Marktwirtschaft und die Fähigkeit verfügen, "dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften innerhalb der Union standzuhalten". Es hat die Verpflichtungen zu übernehmen, die aus der Mitgliedschaft erwachsen, und muss sich die "Ziele der politischen Union sowie der Wirtschafts- und Währungsunion zu eigen machen können".

Genügt die Türkei diesen Anforderungen? Vermutlich wird die Europäische Kommission im Oktober 2004, zum selbst gewählten Zeitpunkt, diese Frage mit einem gewundenen Ja beantworten, so dass der Europäische Rat im Dezember die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen beschließen kann. Tut er dies, so bescheinigt er sich damit selbst, dass er auch ein anderes Kopenhagener Kriterium als erfüllt betrachtet, nämlich die Fähigkeit der Union, bei der Aufnahme neuer Mitglieder "die Stoßkraft der europäischen Integration zu erhalten". Ich halte eine solche Interpretation der Kopenhagener Kriterien für geradezu tollkühn. Wenn sich Regierungen und Kommission wirklich an diese Kriterien halten, müssen sie im Herbst dieses Jahres zu dem Ergebnis kommen, dass es für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei noch (viel) zu früh ist.

Beginnen wir mit den ökonomischen Daten. Bislang war das kleine Lettland mit 2,4 Millionen Einwohnern das wirtschaftlich schwächste Beitrittsland. Es erreicht 33 Prozent des durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommens der EU. Die Türkei mit fast 70 Millionen Einwohnern kommt auf gerade einmal 22 Prozent. Rund 35 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung arbeiten in der Landwirtschaft. Die Inflationsrate fällt zwar, lag 2003 aber noch bei 20 Prozent. Das Wohlstandsgefälle innerhalb der Türkei ist extrem: Die Einkommen im urbanisierten Westen des Landes sind zehnmal so hoch wie im ländlich geprägten Osten Anatoliens. Experten schätzen, ein Beitritt der Türkei würde die EU in der Anfangsphase 14 Milliarden Euro jährlich kosten.
Die Frage der Menschenrechte


Die Türkei hat in den letzten Jahren große wirtschaftliche Fortschritte gemacht, und dasselbe gilt für den Bereich der Demokratie, des Rechtsstaats und der Menschenrechte. Die gemäßigt islamische Regierung Erdogan hat im Hinblick auf die humanitären Standards sehr viel mehr zu Wege gebracht als ihre laizistischen Vorgängerregierungen. Und dennoch musste das Berliner Auswärtige Amt noch im September 2003 in einem aktuellen Lagebericht feststellen, es werde in der Türkei weiter gefoltert. Die Methoden seien freilich verfeinert worden, so dass sie weniger bleibende Spuren hinterließen. Genannt werden "Elektroschocks, Abspritzen mit kaltem Wasser mittels Hochdruckgerät, Augen verbinden bei Befragungen, erzwungenes Ausziehen, Schlafentzug" oder die "Androhung von Vergewaltigungen". Wenn die EU Ankara im Oktober 2004 bescheinigen sollte, in der Türkei seien die Menschenrechte in vollem Umfang gewährleistet, müsste sie sicher sein, dass dort auch keine "verfeinerten" Foltermethoden mehr angewandt werden.

Die Achtung der Menschenrechte ist der innerste Kern dessen, was wir die politische Kultur des Westens nennen. Doch zu dieser Kultur gehört noch sehr viel mehr. Von einem Land, das sich beharrlich weigert, dem düstersten Kapitel seiner Geschichte selbstkritisch ins Auge zu sehen, können wir gewiss nicht behaupten, es sei in der politischen Kultur der westlichen Demokratie angekommen. Die Türkei tabuisiert bis heute jenen Völkermord, dem im Ersten Weltkrieg etwa eine Million Armenier zum Opfer fielen. Wer an diesen Genozid erinnert, kann immer noch wegen "öffentlicher Herabsetzung des Ansehens der türkischen Nation" vor Gericht gestellt und zu einer Haftstrafe bis zu fünf Jahren verurteilt werden. Viele Parlamente, zuletzt die französische Nationalversammlung im Januar 2001, haben den Völkermord an den Armeniern als solchen anerkannt. Das Europäische Parlament hat am 30. Juni 1987 in einer Kampfabstimmung die Aufnahme der Türkei in die damalige Europäische Gemeinschaft von der Anerkennung dieses Genozids abhängig gemacht. Praktische Folgen aber haben diese Beschlüsse nicht gehabt. Die nationalen Regierungen und die Europäische Kommission ziehen es vor, "pragmatisch" zu schweigen, wo die politische Kultur rückhaltlose Offenheit verlangt.
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Die Verweigerung nationaler Selbstkritik ist die moralische Achillesferse der Türkei. Ihre Modernisierung ist unter autoritären, ja weithin diktatorischen Bedingungen erfolgt. Die nationale Zwangshomogenisierung des ehemaligen osmanischen Vielvölkerreichs, zu der neben der versuchten und weitgehend erreichten Ausrottung der Armenier die Unterdrückung der Kurden und die Vertreibung der Griechen gehören, ist ein Merkmal dieses Prozesses, die rücksichtslose Zwangssäkularisierung unter der Präsidentschaft Atatürks (1923-1938) ein anderes. Das Ergebnis ist eine Teilverwestlichung der Türkei im doppelten Sinn: Erstens wurde nur der westliche, höher entwickelte Teil des Landes verwestlicht, während im östlichen Anatolien traditionelle Strukturen und Mentalitäten die Revolution von oben überdauerten; zweitens hat die Türkei zwar viele westliche Gesetzbücher übernommen, aber nicht das, was Montesquieu den "Geist der Gesetze" genannt hat.

Von einer pluralistischen Zivilgesellschaft westlicher Prägung ist die Türkei noch weit entfernt. Glaubens- und Meinungsfreiheit unterliegen Einschränkungen, die mit Vorstellungen von westlicher Demokratie unvereinbar sind. Die Staatsideologie der Türkei ist ein forcierter Nationalismus, der den schulischen wie den akademischen Unterricht prägt und die gesamte Kultur durchdringt. Von der Türkei zu erwarten, sie werde ihre nationale Souveränität zu Gunsten der EU zu erheblichen Teilen aufgeben, ist unrealistisch. Unbegründet ist auch die Hoffnung vieler Befürworter eines raschen Beitritts, die Türkei werde eine Brücke bilden zwischen dem christlichen Europa und dem islamischen Nahen und Mittleren Osten. Die Art und Weise, wie sich das Land am Bosporus verwestlicht hat, wirkt auf reformwillige Muslime in Iran und in der arabischen Welt nicht anziehend, sondern abstoßend. Umgekehrt haben die Europäer Anlass zur Besorgnis, wenn türkische Liberale von deutlichen Anzeichen einer Islamisierung an Hochschulen und Forschungsinstituten berichten.
"Prinzip Hoffnung" reicht nicht aus 


Niemand sollte die Möglichkeit ausschließen, dass die Türkei sich so konsequent verwestlicht, dass man ihr eines Tages attestieren kann, sie sei reif für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen. Nehmen wir einmal an, Franz Werfels Roman "Die vierzig Tage des Musa Dagh", eine ebenso erschütternde wie wirklichkeitsnahe Darstellung der Verfolgung und Vernichtung der Armenier, würde in der Türkei eine ähnlich starkes und breites Echo finden wie das "Tagebuch der Anne Frank" im Deutschland der fünfziger Jahre; unterstellen wir weiter, in der Türkei würde allgemein anerkannt, dass es zwischen der Idee der unveräußerlichen Menschenrechte und dem christlichen Grundsatz der Gleichheit aller Menschen vor Gott (einem Prinzip, gegen das die Christen selbst immer wieder radikal verstoßen haben) einen historischen Zusammenhang gibt: Einer solchen Türkei die Mitgliedschaft in der EU zu verweigern, wäre nicht möglich - jedenfalls nicht unter Hinweis auf unüberwindbare Unterschiede der politischen Kultur.

Wann immer diese Bedingungen erfüllt sein werden, im Herbst 2004 wird die Türkei mit Sicherheit noch nicht so weit sein. Das müsste sie aber, wenn im Jahr 2005 Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden sollen. Es reicht nicht, sich auf das "Prinzip Hoffnung" zu berufen und darauf zu setzen, dass die Türkei in zehn bis fünfzehn Jahren, nach dem Ende der Verhandlungen, ein ganz anderes Land sein werde als heute. Denn erstens lassen sich Unterschiede, die das Ergebnis von Jahrhunderten andersartiger Entwicklung sind, nicht innerhalb weniger Jahre einebnen. Und zweitens geht es bei den Verhandlungen, den Erfahrungen und Regeln entsprechend, nicht mehr um politische Grundsatzfragen, sondern um juristische, ökonomische und technische Details. Wer etwas anderes behauptet, streut der Öffentlichkeit, vielleicht aber auch sich selbst Sand in die Augen.

"Pacta sunt servanda", lautet das Standardargument der Beitrittsfreunde, zu deutsch: Verträge müssen gehalten werden. Tatsächlich ist der Türkei 1963, im Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft eine spätere Mitgliedschaft für den Fall in Aussicht gestellt worden, dass alle Voraussetzungen hierfür gegeben sein sollten. Doch zum einen war die EWG etwas anderes als die EU, weshalb auch für die Beitrittsperspektive von 1963 die "clausula rebus sic stantibus" gilt, wonach bei der Auslegung einer Vereinbarung die historischen Verhältnisse zur Zeit des Vertragsabschlusses zu berücksichtigen sind. Zum anderen lässt sich aus dem Assoziierungsabkommen nicht ableiten, die EU sei zu irgendeinem Zeitpunkt verpflichtet, der Türkei zu bescheinigen, dass die Bedingungen für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen erfüllt sind. Der Beschluss, in solche Verhandlungen einzutreten, ist eine politische Entscheidung - eine Entscheidung, bei der es um nichts Geringeres geht als um die Zukunft der EU.

Sollte die EU sich im Dezember 2004 gegen die unverzügliche Aufnahme von Beitrittsverhandlungen aussprechen, werde in der Türkei der islamistische Fundamentalismus Auftrieb erhalten: So warnen türkische und nicht türkische Befürworter eines raschen Beitritts. Am 3. September 2003 hat Ministerpräsident Erdogan vor der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin etwas ganz anderes gesagt: Der Reformprozess werde auch dann unbeirrt fortgesetzt werden, wenn die EU sich nicht so entscheide, wie die Türkei es wünsche und erwarte. In der von der türkischen Botschaft verteilten Redefassung fehlte dieser Passus allerdings. Erdogans Berater setzen die Drohung mit dem fundamentalistischen Rückschlag ganz bewusst als moralisches und politisches Druckmittel ein, und sie tun es mit beträchtlichem Erfolg. Aber wenn die Entwicklung von Rechtsstaat und Demokratie ausschließlich davon abhinge, dass die Türkei mit der baldigen Aufnahme in die EU rechnen kann, würden sich die Reformkräfte ein schlechtes Zeugnis ausstellen. Ein Land, dem die Beitrittsreife bescheinigt werden soll, muss Demokratie und Rechtsstaat um ihrer selbst willen wollen, ja bereits verwirklicht haben.


Eine Aufnahme der Türkei sei eine geostrategische Notwendigkeit, behaupten viele Beitrittsfreunde: Gemeinsame Außengrenzen zu Syrien, Irak, Iran, Armenien und Georgien würden die EU nicht nur sicherer machen, sondern ihr zum Status eines globalen Akteurs, einer Weltmacht, verhelfen. Krasser und einseitiger ist der Primat der Außenpolitik nicht einmal von den wilhelminischen Epigonen des Historikers Leopold von Ranke, des Urhebers jener Lehre, vertreten worden. Ein Europa bis zum Euphrat, dem jedes Bewusstsein einer inneren Zusammengehörigkeit abgeht, soll in der Lage sein, nach außen mit einer Stimme zu sprechen und so einheitlich zu agieren wie, sagen wir, die USA oder China? Das Wunschdenken mancher Geostrategen hat einen Punkt erreicht, wo es von Verblendung kaum noch zu unterscheiden ist.

Vertiefung oder Erweiterung


Großbritannien, so stand jüngst, anlässlich des deutsch-britisch-französischen Dreiergipfels in Berlin, in einer überregionalen deutschen Tageszeitung zu lesen, setze nicht auf die Vertiefung, sondern auf die Erweiterung der Europäischen Union, und deshalb trete London für eine baldige Vollmitgliedschaft der Türkei ein. Das trifft zu. Die Bundesrepublik Deutschland aber hat sich stets zur Erweiterung und Vertiefung bekannt. Spätestens seit dem (zumindest vorläufigen) Scheitern der europäischen Verfassung ist es an der Zeit, sich von der Illusion zu befreien, als könne man die Union von einer Erweiterungsrunde in die nächste treiben und gleichzeitig am Ziel der Vertiefung festhalten.

Die acht neuen osteuropäischen Mitgliedsstaaten der EU, die bis zur Epochenwende von 1989/91 kommunistisch regiert wurden, in die Gemeinschaft zu integrieren ist schwierig, aber ein Kinderspiel verglichen mit dem Versuch, Rumänien und Bulgarien, die Beitrittskandidaten von 2007, und die anderen südosteuropäischen Länder in den Staatenverbund einzugliedern. Die exkommunistischen Neumitglieder von 2004 teilen mit den Altmitgliedern eine gemeinsame, die westliche Rechtstradition; bei den byzantinisch-orthodox oder muslimisch geprägten Staaten Südosteuropas fehlt dieser Fundus an Gemeinsamkeit. Die EU wird Jahrzehnte benötigen, um den ehedem kommunistischen Staaten im Südosten Europas zu einem Status zu verhelfen, wie ihn demnächst Slowenien besitzen wird.

Wer glaubt, die EU könne neben dieser historischen Herausforderung auch noch die Integration der Türkei bewältigen, gibt sich einer Illusion hin. Ein Großeuropa von Lappland bis zu Euphrat und Tigris wäre ein Koloss auf tönernen Füßen - räumlich groß, aber politisch handlungsunfähig. Selbst wenn die EU den Verfassungsentwurf des Konvents doch noch annehmen würde, hätte sie keine Chance, eine derartige Erweiterung politisch zu überleben. Das Ziel der Vertiefung verlangt aber mehr als ein verbessertes Organisationsstatut, das wir wohl ein wenig zu emphatisch "Verfassung" nennen. Die Vertiefung ist nicht zu erreichen ohne die Entwicklung eines europäischen "Wir-Gefühls", eines Bewusstseins von Zusammengehörigkeit und Solidarität, das auf gemeinsamen Erfahrungen und Prägungen aufbauen kann. Wo die Voraussetzungen für ein solches "Wir-Gefühl" fehlen, da beginnt die Überdehnung der EU.

Überdehnung bedeutet: Erosion statt Integration. Die Rückentwicklung des Staatenverbundes zur Freihandelszone würde einhergehen mit einer verstärkten Renationalisierung. Der Nationalismus befriedigt das Bedürfnis nach kollektiver Identität, aber er würde es auf eine Weise tun, die für Europa fatal wäre. Das supranationale Projekt Europa war als Antwort auf die zerstörerischen Wirkungen des Nationalismus gedacht. Eine EU, die infolge Überdehnung dem Nationalismus zu einer Renaissance verhilft, gäbe das ungeschriebene Gesetz preis, nach dem sie angetreten ist.
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	Kaum eine Geschichte des neueren Deutschland ist so einflussreich wie das zweibändige Werk von Heinrich August Winkler, dessen Titel zugleich zur Signatur der "alten Bundesrepublik" geworden ist: "Der lange Weg nach Westen" (C.H. Beck Verlag 2000). Winkler ist Professor an der Humboldt-Universität und war in den letzten Jahren an zahlreichen öffentlichen Debatten beteiligt.

	
	

	


Die Türkei kann sehr viel enger als bisher mit der EU zusammenarbeiten. Das gilt für das Gebiet der Sicherheits- und Verteidigungspolitik wie für die Ausgestaltung der Zollunion zur Freihandelszone. Und es gibt andere Bereiche, die sich in einer "Assoziation plus" oder einer "privilegierten Partnerschaft" bündeln lassen. (Den zweiten Begriff, der inzwischen von den Unionsparteien übernommen worden ist, habe ich in einem Beitrag für die ZEIT vom 7. November 2002 in die Debatte eingeführt.) Für eine Vollmitgliedschaft aber ist die Zeit noch lange nicht reif.

"Die Ungeduld verlangt das Unmögliche, nämlich die Erreichung des Ziels ohne die Mittel", sagt Hegel in der Vorrede zur "Phänomenologie des Geistes". Europa und die Türkei überfordern sich wechselseitig, wenn sie aus Ungeduld das Unmögliche anstreben. Noch ist es Zeit, den Irrweg zu verlassen, den die EU mit ihren voreiligen Festlegungen von 1999 und 2002 eingeschlagen hat. Wenn die Beitrittsverhandlungen erst einmal begonnen haben, ist es zu spät.
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